
 

 

A N F R A G E 

an 

Frau Bürgermeister Elke Kahr 

 

eingebracht in der Gemeinderatssitzung 

vom 16. Jänner 2025 von Klubobmann Mag. Alexis Pascuttini 

 

 

Graz, am 16. Jänner 2025 

 

Betreff:  Krebserregender Asbest in der Elisabethinergasse 20d   

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeister! 

 

Anlässlich eines Bürgeranliegens wurde uns mitgeteilt, dass es vor zwei Jahren bei Umbauarbeiten am 

Dach des Hauses Elisabethinergasse 20d zu nicht gesetzeskonformen Sanierungstätigkeiten kam. Es 

wären dort krebserregende Asbestplatten entfernt worden, obwohl laut Baubehörde Asbestplatten 

nicht bewegt oder umgestellt werden dürfen. 

 

Bei Instandhaltungs-, Wartungs- oder Renovierungsarbeiten sowie bei der Entsorgung können 

Kontaminierungen stattfinden. Der § 27 GKV sieht vor, dass vor Beginn der Arbeiten Informationen 

über mögliche Asbestbelastungen einzuholen sind, erforderlichenfalls bei den Eigentümern des 

Gebäudes.  

 

Problematisch sind vor allem Produkte wie Spritzasbest, in denen Asbest schwach gebunden ist, da die 

Asbestfasern durch Erschütterung und Alterung leicht freigesetzt werden können. Er wurde vor allem 

in Industriebauten und anderen Großbauten verwendet. 

 

 

Daher stelle ich an Sie, sehr geehrte Frau Bürgermeister, namens des (Korruptions-) Freien 

Gemeinderatsklubs folgende 

 

Anfrage 

gem. § 16 der GO f. d. Gemeinderat 

der Landeshauptstadt Graz 

 

1. Wurde eine Dachsanierung beantragt und damit genehmigt? 

2. Wurde vor der Genehmigung der Dachsanierung das Dach/Gebäude in der Elisabethinergasse 

20d begutachtet und wer hat das begutachtet? 

3. Wurden die Bewohner und Eigentümer der Elisabethinergasse 20d vor der Asbestsanierung in 

Kenntnis gesetzt (Details bitte wann, wie und in welcher Form)? 

4. Nach welchen Kriterien werden Asbestsanierungen generell durchgeführt und welche 

Schutzmaßnahmen sind einzuhalten und wie werden diese überwacht/kontrolliert (bitte 

Details, Protokolle etc.) 

5. Wann dürfen Asbestsanierungen nicht durchgeführt werden? 

6. Werden die Bewohner über solche Asbestsanierungen in Kenntnis gesetzt (wie, wann genau 

und in welcher Form) 


